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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1987

Norm

StGB §13

Rechtssatz

Gleich dem unmittelbaren (oder auch dem Bestimmungstäter) Täter verantwortet der Beitragstäter eigenes Unrecht

und eigene Schuld (§ 13 StGB). Er haftet daher auf der inneren Tatseite bei Vorsatzdelikten nur im Rahmen seines

eigenen Vorsatzes (und nicht etwa eines weitergehenden des unmittelbaren Täters).
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